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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Hussein Al Akbar Zeaiter, letzte bekannte Anschrift Schwerter Str. 
258, 58099 Hagen, liegt im Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 
1319, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 04.11.2024 
- Gewerbesteuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2021 
 

Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
 

Geschäftszeichen: 20/20C 
Kassenzeichen: 1001.1009713.6 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. Nr. 02331/207-2678 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 
15.45 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 18.12.2024                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Georgi Ivanov, zuletzt wohnhaft: 58135 Hagen, Berliner Str. 
58, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, 
Berliner Platz 22, 58089 Hagen, Zimmer B.211, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: 
 

Bescheid der Stadt Hagen vom 02.01.2025, Aktenzeichen 55/710. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach tele-
fonischer Terminvereinbarung (02331) 207-4545 in Empfang genommen 
werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 02.01.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Bilal Ekinci, zuletzt wohnhaft: „Vinckestr. 7, 58097 Hagen“, liegt 
beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 
22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 09.12.2024, Akten-
zeichen 55/711E – 57780 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 03.01.2025                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Sarah Micic, zuletzt wohnhaft: „Kuhlestr. 10,58089 Hagen ,, liegt 
beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 
22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Ablehnungsbescheid des Stundungsantrages der Stadt Hagen vom 
03.12.2024, Aktenzeichen 55/712D-63568 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 03.01.2025                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Fuan Gebrememedhn, zuletzt wohnhaft: „Krähnockenstr. 12, 
58091 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt 
Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 06.01.2025, Akten-
zeichen 55/711C – 61079,61080,65172 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher An-
meldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 06.01.2025                           Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Adrian Costache, zuletzt wohnhaft: „unbekannt“, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 07.01.2025, Akten-
zeichen 55/711A – 65195. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806 nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher An-
meldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der  
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Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 07.01.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Anouar Lagmiri, wohnhaft: „Spanien,, liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 09.01.2025, Akten-
zeichen 55/711C– 62215,62258 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 09.01.2025                           Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Gurbet Göktas, wohnhaft: Schulstr. 18, 58095 Hagen liegt bei 
der Fachgruppe Friedhofswesen aus dem Fachbereich Verwaltung und 
Rechnungswesen des Wirtschaftsbetriebes Hagen, Eilper Str. 132 - 136 
in 58091 Hagen, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Informationsschreiben Grabstätte MUTK1/1/6 des Wirtschaftsbetriebes 
Hagen vom 19.11.2024. 
 

Das Schriftstück kann, nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
der Telefonnummer 02331 3677-320, bei dem Team der Friedhofs-
verwaltung in Zimmer F-332 oder F-334 in Empfang genommen werden. 
 

Nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94), in der aktuell gültigen Fassung gilt dieses Schriftstück 
von dem Wirtschaftsbetrieb Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 23.12.2024                                               Jörg Germer (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Einziehung von Grabstätte gemäß § 13 der Satzung des Wirt-
schaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt 
Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der Stadt 
Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Bei den aufgeführten Grabstätten ist das Nutzungsrecht erloschen, da es 
keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten inner-
halb eines Jahres seit seinem Ableben übernommen hat. 
 

Friedhof Altenhagen 

Grabstätte Name 

28/-/47-48 Neldner 

Friedhof Delstern 

Grabstätte Name 

U2/-/123A-123B Hollweg 

Friedhof Garenfeld 

Grabstätte Name 

U1/-/4A-4B Ulber 

Friedhof Loxbaum 

Grabstätte Name 

29/-/37-38 Holstein 

U25/-/59A-59B Faßbender 

Friedhof Vorhalle 

Grabstätte Name 

9/-/7-9 Warnecke 

24/-/129 Wienand 
 

Rechte, die der beabsichtigten Einziehung entgegenstehen, können 
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
beim Wirtschaftsbetrieb Hagen (Friedhofsverwaltung) schriftlich 
(Postfach 4249, 58042 Hagen) oder zur Niederschrift (Eilper Str. 132   
136) beantragt bzw. geltend gemacht werden. 
 

Anderenfalls wird der Wirtschaftsbetrieb Hagen diese Grabstätten nach 
Ablauf der Frist einziehen. 
Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen werden durch die 
Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung ent-
entschädigungslos entfernt und entsorgt. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung Klageerhebung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. Die 
Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an 
die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben werden. Weiter-
führende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr können Sie 
ggf. auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg finden. 
Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften 
beigefügt werden. 
 

Hinweis: 
Die Klage hat gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, 
dass auch bei Erhebung einer Klage die Abgabe fristgemäß zu entrichten 
ist. Das Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, kann 
gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz 
oder teilweise anordnen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der 
Anfechtungsklage zulässig.  
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 

Hagen, 23.12.2024                                          Jörg Germer (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Vernachlässigung von Grabstätten gemäß § 27 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Die nachstehend aufgeführten Grabstätten sind nicht entsprechend der 
Vorschriften der Friedhofssatzung hergerichtet oder gepflegt und der 
Nutzungsberechtigte ist nicht zu ermitteln. 
 

Friedhof Vorhalle 

Grabbezeichnung Verstorbener 

8/-/24-25 Kaminski 

8/-/38-40 Klein 

N6/-/76-77 Chalupa 
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Die Betroffenen werden im Wege dieser öffentlichen Bekanntmachung 
aufgefordert, die Pflege der Gräber wiederaufzunehmen oder zu 
veranlassen und mindestens in einfacher Form (Laub- und 
Unkrautbeseitigung) bis zum Ende der Nutzungszeit sicherzustellen. 
Gleichzeitig mit dieser öffentlichen Bekanntmachung erfolgt ein 
einmonatiger Hinweis auf der Grabstätte. 
 

Wird diese Aufforderung nicht innerhalb von drei Monaten befolgt, 
werden die Grabstätten durch die Friedhofsverwaltung abgeräumt, 
eingeebnet und eingesät. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung Klageerhebung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. Die 
Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an 
die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben werden. Weiter-
führende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr können Sie 
ggf. auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg finden. 
Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften 
beigefügt werden. 
 

Hinweis: 
Die Klage hat gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, 
dass auch bei Erhebung einer Klage die Abgabe fristgemäß zu entrichten 
ist. Das Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, kann 
gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz 
oder teilweise anordnen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der 
Anfechtungsklage zulässig.  
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 

Hagen, 23.12.2024                                          Jörg Germer (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Ablauf des Nutzungsrechts gemäß § 13 Abs. 11 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Bei den nachstehend aufgeführten Grabstätten sind die Nutzungsrechte 
abgelaufen und der Nutzungsberechtigte ist nicht zu ermitteln. 
 

Friedhof Altenhagen 

Grabstätte Name 

20A/-/3A-3B Gebehenne 

27A/-/14A-14D Seliger 

Friedhof Delstern 

Grabstätte Name 

14/-/91C-91D Barth 

U6/3/15A-15B Kranert 

U42/-/1 Kruel 

Friedhof Haspe 

Grabstätte Name 

4/5/6A-6B Eickenberg 

12A/1/5A-5B Susel 

Friedhof Loxbaum 

Grabstätte Name 

36/-/179-180 Helling 

42/-/68-69 Schröder 

S30/-/27-28 Dorau 

U4/-/145A-145B Schwarz 

U2/-/150A-150B Kopka 

U4/-/154A-154B Rode 
 

Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist gemäß § 15 der Fried-
hofssatzung möglich. Die Gebühren für den Wiedererwerb richten sich 
nach der aktuell gültigen Friedhofsgebührensatzung. 
 

Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes oder Rechte, die der 
beabsichtigten Einziehung entgegenstehen, können innerhalb eines 
Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung beim Wirt-
schaftsbetrieb Hagen (Friedhofsverwaltung) schriftlich (Postfach 4249, 
58042 Hagen) oder zur Niederschrift (Eilper Str. 132   136) beantragt 
bzw. geltend gemacht werden. 
 

Anderenfalls wird der Wirtschaftsbetrieb Hagen diese Grabstätten nach 
Ablauf der Frist einziehen. 
 

Werden Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, ist 
die Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung 
berechtigt, diese entschädigungslos zu entfernen und weiterzu-
verwenden oder zu entsorgen. 
Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung Klageerhebung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. Die 
Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an 
die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben werden. Weiter-
führende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr können Sie 
ggf. auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg finden. 
Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften beige-
fügt werden. 
 

Hinweis: 
Die Klage hat gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, 
dass auch bei Erhebung einer Klage die Abgabe fristgemäß zu entrichten 
ist. Das Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, kann 
gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz 
oder teilweise anordnen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der 
Anfechtungsklage zulässig.  
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 

Hagen, 23.12.2024                                         Jörg Germer (Vorstand) 
 

 
 

 https://www.instagram.com/hagen_westfalen/ 
 

 https://www.facebook.com/Hagen.Westfalen 
 

 https://www.threads.net/@hagen_westfalen 
 

 https://x.com/Hagen_Westfalen 
 

 whatsapp.com/channel/0029Vadxh293gvWQzSZxBC0N 

http://www.hagen.de/
https://www.instagram.com/hagen_westfalen/
https://www.facebook.com/Hagen.Westfalen
https://www.threads.net/@hagen_westfalen
https://x.com/Hagen_Westfalen

	H:\01_2\01_20\Bekanntmachungen\AMTSBLATT\alte Word-Fassungen\2025\01_00.01.2025_1.pdf
	H:\01_2\01_20\Bekanntmachungen\AMTSBLATT\alte Word-Fassungen\2025\01_00.01.2025_2.pdf

